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Antrag gem. § 4 BImSchG auf Errichtung und Betrieb von 1 Windkraftanlagen 
(WKA) am Standort Kladrum - Repowering NM72C 
Ihre Mail vom 4. Mai 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu dem Antrag nehme ich wie folgt Stellung: 

 

Im Bereich des Vorhabens sind bislang keine Bodendenkmale bekannt. Mit dem Vorhandensein 

bislang unentdeckter Bodendenkmalen ist gleichwohl zu rechnen.  

 

Die Auffindung von Bodendenkmalen oder vermuteten Bodendenkmalen ist der unteren 

Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V). Der Fund 

und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf 

Werktage nach Zugang der Anzeige. Sie kann jedoch im Rahmen des Zumutbaren verlängert 

werden, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert 

(§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).  

 

Um Verzögerungen während der Bauphase zu vermeiden, ist eine archäologische 

Voruntersuchung bzw. eine archäologische Begleitung des Bauvorhabens sinnvoll. Das gilt 

indsbesondere, wenn die Auswirkungen des Vorhabens auf Bodendenkmale nicht im Rahmen 

einer UVP ermittelt, beschrieben und bewertet worden sind. 

 

Eine Beratung zur archäologischen Voruntersuchung bzw. Begleitung von Bauvorhaben  
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ist bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde und beim Landesamt für Kultur und 

Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin, erhältlich. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Dr. Detlef Jantzen 
Landesarchäologe 
 

 

 


